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	Informationen zur Beschwerde

	Beschwerdeführer:
Name, Vorname:                                                                                  Anschrift/Kontaktinformationen:
Beschäftigter: ☐ Ja  ☐ Nein     Kunde:  ☐  Ja ☐ Nein     Lieferant/Sonstiger:   ☐  Ja   ☐  Nein
Beschwerde:
per: ☐ Brief   ☐ E-Mail    ☐ Telefon   ☐ Sonstiges:                                          Empfänger bzw. empfangende Stelle:  	
Eingang im Unternehmen: __.__. 2026 um __.__. Uhr                                      Erstinformation des Datenschutzberaters: __.__.2026
Frist: bis __.__.2026  ☐  keine   ☐  Sonstiges:    
Vorgebrachter Sachverhalt:  
Als Betroffenenanfrage zu werten: ☐ Nein  ☐ Ja, und zwar  ☐ Auskunft  ☐  Löschung  ☐  
Kritikalität der Angelegenheit:  Niedrig > ☐☐☐☐☐☐  < Hoch       Im Fokus des Managements:   Niedrig > ☐☐☐☐☐☐  < Hoch 
Datenschutzrelevanz:                 Niedrig > ☐☐☐☐☐☐  < Hoch

	Prüfung der Angelegenheit

	Aspekt
	Hintergrund
	Geprüft?

	Sind wir als Unternehmen der richtige Adressat?
	Prüfen Sie vorab, inwieweit Ihr Unternehmen überhaupt der richtige Adressat ist. Ge-rade in Konzernen wird gerne die Anfrage an den falschen Verantwortlichen gerichtet. Stellen Sie ggf. Rückfragen beim Beschwerdeführer.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Wurde der Eingang bestä-tigt?
	Das sollte zeitnah erfolgen, damit die betreffende Person weiss, dass man sich mit ih-rem Anliegen auseinandersetzt. Das kann auch zur Entschärfung der Situation führen, gerade wenn die betreffende Person verärgert ist. Bei Betroffenenanfragen muss die Frist aus Art. 25 Abs. 7 Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) beachtet werden.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Ist der Sachverhalt klar nachvollziehbar?
	Es darf keine Zweifel geben, worum es dem Beschwerdeführer geht. Bei unklarer Interessenlage oder unklarer Beschreibung sollte das Anliegen zunächst mit dem Beschwerdeführer geklärt werden.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Gibt es Auffälligkeiten bzw. Unstimmigkeiten?
	Unter Umständen handelt es sich auch um eine „Fakeanfrage“, um Ihr Unternehmen zu beschäftigen. Eventuell hat man auch künstliche Intelligenz bemüht, um die eigene Position zu untermauern. Darauf können unpassende Argumente oder falsche Rechtsprechung hindeuten.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Sind die zuständigen Stellen informiert?
	Machen Sie aus, wer für die relevante Datenbearbeitung verantwortlich und zuständig ist. Laden Sie zum Gespräch und zur Festlegung von Massnahmen bzw. zu nächsten Schritten ein.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Ist die Unternehmenslei- tung einzubinden?
	Je nach Beschwerde ist es sinnvoll, frühzeitig die Unternehmensleitung einzubinden. Sie trägt am Ende jede Entscheidung und ist für alles verantwortlich.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Besteht ggf. eine Melde- bzw. Informationspflicht?
	Geht es bei der Sache um eine Verletzung des Schutzes der Datensicherheit, kann eine Meldung an den EDÖB so rasch als möglich erforderlich sein (Art. 24 Abs. 1 DSG). Eventuell müssen auch mögliche betroffene Personen informiert werden (Art. 24 Abs. 4 DSG).
	☐	Ja
	☐	Nein

	Wie ist die Sache zu be-werten?
	Ist die Beschwerde gerechtfertigt, sollte dieser abgeholfen werden. Dazu sind Mass-nahmen nötig, die direkt ein geleitet werden müssen. Wichtig ist in diesem Zusam-menhang, dass Aufgaben klar definiert und zugewiesen sind
	☐	Ja
	☐	Nein

	Ist der Beschwerdeführer informiert worden?
	Der Beschwerdeführer sollte über die Behandlung seiner Beschwerde informiert wer-den. Hatte er sich berechtigterweise beschwert, versteht sich eine Entschuldigung von selbst.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Ist die Sache erledigt?
	Klären Sie mit den Kollegen, inwieweit es noch eine Reaktion des Beschwerdeführers gab.
	☐	Ja
	☐	Nein
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